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der ihr zur Verfügung zu stellenden Obligationen mit uns in Verhandlungen getreten. Dieselben sind erst im laufenden

Jahre zum Abschlüsse gelangt, haben aber statt zu einem Darleihen zu einem Kaufvertrage geführt, durch welchen

die Nordostbahngesellschaft die Linie Sulgen-Gossau zu Eigenthum übernimmt. Die Genehmigung dieses Vertrages

wird ebenfalls ein besonderes Traktandum der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre bilden.

Der im letztjährigen Geschäftsbericht erwähnte Anstand betreffend die in Folge Einführung der Gotthardbahn
in den Bahnhof Luzern nothwendig gewordene neue Repartition der Baukapitalzinse dieses Bahnhofes auf die

denselben benutzenden Unternehmungen hat durch einen Vergleich seine Erledigung gefunden. Inhaltlich des letztern

werden künftig sowohl die Baukapitalzinse als die Betriebs- und Unterhaltungskosten von allen mitbenutzenden

Verwaltungen pro rata der von jeder derselben ein- und ausgeführten Lokomotiv- und Wagenachsen getragen.

Von Seite des Verwaltungsrathes der Zürichsee-Gotthardbahn ist uns der Vertrag vom 14. August 1878

betreffend Mitbenutzung der Station Pfäffikon (Schwyz) behufs Herbeiführung einer Revision desselben auf Ende

dieses Jahres gekündet worden. Verhandlungen über die Neugestaltung des Rechtsverhältnisses haben indessen noch

nicht stattgefunden.

III. Finanzverwaltung.

In unserm letzten Geschäftsbericht haben wir Ihnen bereits Kenntniss gegeben von der Rückzahlung des

Subventionsdarleihens für die linksufrige Zürichseebahn von 5 Millionen Franken durch die

Eisenbahnban k. Nachdem wir letzterer auf Rechnung dieser Zahlung schon im Jahr 1883 4181 Obligationen

unseres 41/2°/o Hypothekaranleihens abgeliefert hatten, entfielen auf das Jahr 1884 noch 8412 Obligationen zu Fr. 500

oder Fr. 4,206,000, auf welchen sich ein Kursverlust von Fr. 866,000 bezifferte, die in der Rechnung von 1884

erscheinen. Nach dieser Zahlung der Eisenbahnbank blieben von den laut Übereinkunft vom 11. März/10. Dezember 1878

zu empfangenden 54 Millionen noch Fr. 710,000 restirend, welche gemäss einer spätem Vereinbarung erst im

Jahre 1885 zur Zahlung gelangen sollten. Die Eisenbahnbank wünschte jedoch auch diesen Betrag noch zu regliren,
und wir verständigten uns mit derselben dahin, diese Summe behufs Rückzahlung des am 31. März 1884 fälligen

Subventionsdarleihens der aargauischen Südbahngemeinden zu verwenden und ihr dafür

die entsprechende Zahl von 1788 Obligationen zu verabfolgen, jedoch in der Meinung, dass die definitive Verrechnung erst

am 1. Oktober 1885 stattzufinden habe, dass die Eisenbahnbank der Nordostbahn bis dahin die 41/2°/o Zinsen der

Obligationen voll vergüte, während die Baarzahlung zu ^"/o unter dem durchschnittlichen Zürcher Bankdisconto von der

Nordostbahn zu verzinsen sei. Die Fr. 710,000 erscheinen daher in der Rechnung von 1884 noch unter den Passiven

und werden erst in der Bilanz des laufenden Jahres durch Übertrag auf das 68 Millionen Anleihen verschwinden.

Ins Jahr 1885 fällt auch die letzte Jahresprovision an die Eisenbahnbank, und es werden damit alle Verpflichtungen

der Nordostbahn gegen dieselbe erfüllt sein.

Über die im Laufe des Berichtsjahres erfolgte Rückzahlung beziehungsweise Konversion zweier
Anleihen von je 5 Millionen Franken ist ebenfalls schon im vorjährigen Geschäftsbericht Mittheilung gemacht

worden und für Weiteres ist auf die beiliegenden Rechnungen zu verweisen. In Folge aller erwähnten Operationen

haben die nachstehenden Einträge ins Eisenbahn pfandbuch stattgefunden :
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der ibr üur Verfügung 2U stellenden Obligationen mit uns in Vsrbandlungsn getreten. Lisselben sind erst im laufenden

dabre xum Vbsoblusse gelangt, baben aber statt üu einem Larleibsn xu einem Kaufverträge gekülut, durob welobsn

die Rordostbabngssellsobalt (tie Linie Lulgeu-Oossau üu Kigentbum übernimmt. Die Ovnebnngung (tisses Vertrages

wird ebenfalls ein besonderes Lraktandum der dissMbrigsn ordenttioben Oeneralversammlung der Aktionäre bilden.

Der im >st^t>üb rigen Oesobäktsberiobt erwäbnts /V» stand betreibend die in d'elle Kinkübrung der Oodtbardbabn
in den Labn kok Ludern notbwendig gewordene neue Repartition der Laukapitalàss dieses Laknbokes ank die den-

selben benetzenden Ilnternebmungsn bat durob einen Vergleiob seine Krledigung gefunden. Inbaltlieb des Ist^tern

werden künftig sowold die Laukapital^inse als die Lstrisbs- und Lutsrbaltungskosten von allen mitbenutzenden

Verwaltungen pro rata der von ^sder derselben sin- und ausgekübrtsn Lokowotiv- und Wagsnaobsen getragen.

Von Leite des Vsrwaltuvgsratbes der ^ürioksee-Oottbardbabn ist uns der Vertrag vom 14. Vugust 1878

betrstkend Uitbsnut^ung der Ltation Rkäkkikon (Lobw^?) bebuks Lerbsikübrung einer Revision desselben aukknde

disses .labres gekündet worden. Verbandlungen über die blsugsstaltung des Rsebtsverbältnisses baben indessen noeb

niobt stattgefunden.

III. ?ilRM2Vt'l'1V!lItl1IIA.

In unserm letzten Oesobäktsberiebt babsn wir Ibnen bereits Kenntnis» gegeben von der küok^aldung des

Lubventionsdarleibens kür die 1 in k sukrlg s Aüriobsesbabn von 5 Uillionen kranken dureb die

Kisenbabnban k. Mobdem wir letzterer auk ksobnung dieser Gablung sebon im dakr 1883 4181 Obligationen

unseres 4^2^/v L^potbekaranleibens abgeliefert batten, entkielsn auk das dabr 1884 noeb 8412 Obligationen 2U kr. 500

oder kr. 4,206,(100, auk welebsn sieb ein Kursverlust von kr. 866,000 bezifferte, die in der Reoknung von 1884

ersobeillso. blaeb dieser Gablung der Kissnbabnbank blieben von den laut Übereinkunft vom 11. Uärz/10. December 1373

üu empfangenden 54 Uillionen noeb kr. 710,000 restirend, welebs gemäss einer spätern Vereinbarung erst im

dakrs 1385 zur /ablung gelangen sollten. Lie klisenbaknbank wünsebts jvlloeb aueb diesen Lstrag noeb zu rsglirsn,
und wir verständigten uns mit derselben dabin, diese Lumme bebuks Rüokzablung des am 31. Värz 1884 fälligen

Lubventionsdarleibens der aargauisebsn Lüdbabngsmoinden zu verwenden und ibr dakür

die sotspreeböllds /aid von 1783 Obligationen zu verabfolgen, ^jedoob in der Nsinung, dass die definitive Vsrreebnung erst

am 1. Oktober 1885 stattzufinden babe, dass die Kisenbabnbank der Rordostbabn bis dabin die 4^2^/» Zinsen der Obli-

gationen voll vergüte, wäbrend die Laar/aldung zu ü^/o unter dem durobsebnittlioben KUreber öankdiseonto von der

Rordostbabn zu verzinsen sei. Lie kr. 710,000 orseksinen daber in der Reebnung von 1334 noeb unter den Rassivsu

und werden erst in der Lilanz des laufenden .labres durob Übertrag auk das 68 Uillionsn àdeibsn versobwindsn.

Ins dabr 1385 fällt aueb die letzte dabresprovision an die kisenbabnbank, und es werden damit alle Verptliebtungen

der Rordostbabn gegen dieselbe erfüllt sein.

Über die im Rauke des Leriebts^abrss erfolgte Rüekzablung bszisbungsweise Ronvsrsion Zweier
Vn leiben von je 5 Uillionsn kranken ist ebenfalls sokon im vorjäbrigon Oesebäktsberiobt Uittbeilung gemaobt

worden und kür Weiteres Ist auk die beiliegenden Rsebnungen zu verweisen. In kolge aller erwäbnten Operationen

babsn die naobstsbsnden K inträge ins Kisenbabnpkandbuob stattgefunden:
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Neue Einträge:
vom 15. Dezember 1883: 8412 Obligationen zu Fr. 500 des 4 V2°/o Anleihens II. Emission

vom 1. Oktober 1880 Nr. 159001 bis 167412 Fr. 4,206,000. —

vom 21. Oktober 1 884: 1788 Obligationen zu Fr. 500 des nämlichen Anleihens Nr. 167413

bis 169200 Fr. 894,000. —
ferner :

vom 18. Januar 1884: 3500 Obligationen zu Fr. 500 des 4 '/4 °/o Anleihens vom

15. April 1884 Nr. 170001 bis 173500 Fr. 1,750,000. —

vom 2 9. März 1884: 4000 Obligationen zu Fr. 500 des nämlichen Anleihens Nr. 173501

bis 177500 „ 2,000,000. —

zusammen 7500 Obligationen Fr. 3,750,000. —

wovon 7000 Obligationen „ 3,500,000. —

zur Konversion verwendet sind, während die restirenden 500 Obligationen zu Fr. 500 Fr. 250,000. —

nebst weitern 12,500, Titel Nr. 177,501/190,000, die noch nicht im Pfandbuch eingetragen sind,

sich im Archiv befinden.

Dagegen wurden am Pfandbuche gelöscht:
am 10. Januar 1884: 23 Interimsscheine für das Hypothekaranleihen auf die Ostsektion

der ehemaligen Nationalbahn im Nominalbetrage von Fr. 3,000,000. —

am 19. Januar 1884 die auf den 15. Januar 1884 zurückbezahlten Obligationen des

Subventionsdarleihens der linksufrigen Zürichseebahn vom 15. Januar 1874 „ 5,000,000. —

am 17. April 1884 der Kollektivschuldschein der Centraibahn und Nordostbahn üher die

I. Rate des Subventionsdarleihens der aargauischen Südbabngemeinden vom 31. März 1874,

Antheil der Nordostbahn „ 750,000. —

am 2 9. März 1884: 4800 Obligationen zu Fr. 1000 des 41/2°/o Anleihens vom 30. November

1871 von 5 Millionen „ 4,800,000. —

am 2 3. Juni 1884: 4800 Obligationen zu Fr. 1000 des 41/2°/o Anleihens vom 3. April 1871

von 5 Millionen „ 4,800,000. —

am 2 3. Juni 1884: 300 Obligationen zu Fr. 500 des Hypothekaranleihens von 160 Millionen

Franken, als fünfte Amortisationsquote pro 1883 nämlich 200 Obligationen I. Emission und

100 Obligationen II. Emission 150,000. —

Die Bereinigung der Bilanz in Folge des Bundesgesetzes über das Rechnungswesen der

Eisenbahngesellschaften und der Übergang zum neuen Schema gemäss bundesräthlicher Verordnung haben in unserer

bisherigen Rechnungsstellung erhebliche Änderungen und Zahlenverschiebungen verursacht. Um den Zusammenhang mit
der Vergangenheit nicht zu verlieren und schon wegen der Vergleichung mit den Monatsrechnungen ist die B e t r i e b s-

rechnung fürs Berichtsjahr zunächst noch in bisheriger Form aufgestellt. Daran sehliesst sich eine Übergangsrechnung

von der Bilanz vom 31. Dezember 1883 auf diejenige vom 1. Januar 1884 als Nachweis über die durch das

Protokoll vom 8. April 1885 verursachten Mutationen der Bilanzziffern. Die Baurechnung ist sowohl in bisheriger
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Neue Kinträge:
vom 15. Dsxember 1883: 8412 Obligationen xu Kr. 500 des 4 1/2^/0 àloibens II. Kmission

vom 1. Oktober 1880 Hr. 150001 bis 167412 Kr. 4,206,000. —

vom 21. Oktober 1 884: 1788 Obligationen xu Kr. 500 des nämliebsn ^nlsibsns Nr. 167413

bis 169200 Kr. 894,000. —
ksrnsr:

vom 18. danuar 1834: 3500 Obligationen xu Kr. 500 des 41/4 ^/o àloikens vom

15. ^xril 1884 Hr. 170001 bis 173500 Kr. 1,750,000. —

vom 29. Närx 1384: 4000 Obligationen XU Kr. 500 des nämlioben ^nleibens Hr. 173501

bis 177500 2,000,000. —

Zusammen 7500 Obligationen Kr. 3,750,000. —

wovon 7000 Obligationen „ 3,500,000. —

xur Konversion verwendet sind, wäbrend die rsstirsnden 500 Obligationen xu Kr. 500 — Kr. 250,000. —

nebst wsitern 12,500, 4'itol Hr. 177,501/190,000, die noob niobt im Kkandbuob eingetragen sind,

sieb im àebiv bsünden.

Dagegen wurden am Rkandbuobs gelösebt:

am 10. danuar 1884: 23 Interimssebeine kllr das Dxpotbskaranlsibsn auk die Ostsslrtion

der vbewaligsn Nationalbabn im Nominalbetrags von Kr. 3,000,000. —

a m 1 9. .1 a n u a r 1 8 8 4 dis auk den 15. danuar 1884 xurüokbexablten Obligationen des

Lubventionsdarlsibens der linksukrigsn Aüriobsssbabn vom 15. dannar 1874 „ 5,000,000. —

am 17. Ikpril 1884 der Rollsktivsobuldsebein der Oentralbabn und Nordostbabn über die

I. Rats des Lubventionsdarleibens der aargauiseben Lüdbabngemsindsn vom 31. Narx 1874,

àtbsil der Nordostbalin „ 750,000. —

am 2 9. Närx 1884: 4300 Obligationen xu Kr. 1000 des 4 ^/2^/o Nnleibsns vom 30. November

1871 von 5 Millionen „ 4,800,000. —

am 23. duni 1884: 4300 Obligationen xu Kr. 1000 des 41/2^/0 àlsibens vom 3. ^pril 1871

von 5 Millionen „ 4,800,000. —

am 23. duni 1884: 300 Obligationen xu Kr. 500 des D^potbekaranleibens von 160 Millionen

Kranken, als künkte Nmortisationsyuote pro 1383 nämlieb 200 Obligationen I. Kwission und

100 Obligationen II. Kmission « 150,000. —

Die Vereinigung der Lilanx in Kolgs des lZundesgesetxss über das keebnungswesen der Kisenbabn-

gesellsebaktsn und der Übergang xum neuen Lobsma gemäss bundesrätbliobsr Verordnung baben in unserer

bisberigen Veobnungsstellung srbsbliebs Nndsrungen und ^ablonvsrsobisbungen vsrursaebt. Dm den Ausammenbang mit
der Vergangenbeit niobt xu verlieren und sobon wegen der Vergleiebung mit den Nonatsreebnungen ist dioöetriebs-
rsebnung kurs IZeriobtsMbr xunsebst noob in bisberigsr Korm ausgestellt. Daran seblissst sieb eine Übergangs-
reobnung von der Rilanx vom 31. Doxsmbsr 1883 auk diejenige vom 1. danuar 1884 als Naobweis über die durob das

Rrotokoll vom 8. Vpril 1385 verursaobten àlutationsn der Lilanxxitkern. Die Vaureobnuug ist sowobl in bisberigsr
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Form als auch nach dem neuen Schema als „Rechnung üher die Verwendungen zu Bauzwecken und auf Nebengeschäfte"

beigefügt. Das Detail der Ausgaben und Einnahmen folgt als Beilage. Die Kapitalrechnung schmiegt sich

im Wesentlichen dem neuen Schema an, weil auf der Eingangsbilanz vom 1. Januar 1884 beruhend, und das Nämliche

gilt von der Hauptbilanz für 31. Dezember 188 4. Der letztern ist als Beilage ein Ausweis über

die diversen Debitoren und Kreditoren beigegeben. Es folgen die Rechnungen über die Spezialfonds und über

die Nebengeschäfte (Dampfschiffe etc.) und zum Schluss als Anhang die Betriebsrechnung nebst

Gewinn- und Verlustrechnung nach dem neuen Schema.

Wir glauben damit sowohl die Vergleichung mit früheren als auch die Anknüpfung an spätere Rechnungen

hinlänglich ermöglicht zu haben und uns noch auf wenige Erläuterungen zu einigen Bilanzposten und wesentlichen

Mutationen beschränken zu dürfen.

Bilanz vom 31. Dezember 1884. (Debitoren.)

Verfügbare Mittel.
1. Kassa, Wechsel und Bankguthaben umfassen :

a) Kassenbestand einschliesslich Chekguthaben bei drei Bankinstituten von

Zürich und Basel

b) Wechselportefeuille, Januar bis März 1885 fällig

Fr. 1,016,114. 17

„ 5,419,719. 06

Fr. 6,435,833. 23

Um diesen Betrag nutzbringender zu verwerthen, haben wir mit Ermächtigung des Verwaltungsraths das 41/2°/o

6 Millionen Anleihen vom 16. April 1873 auf den 15. Oktober 1885 zur Rückzahlung gekündigt.

2. Werthschriften:
Eigene Werthpapiere betrugen laut Bilanz vom 31. Dezember 1883 Fr. 2,814,172.65
davon wurde der Rest der Gotthardbahnobligationen (270 Stück

zu Fr. 1000) im Berichtsjahr verkauft, der Erlös betrug Fr. 282,106. 90

nach Abzug des Buchsaldo von 90,455. 65 „ 90,455. 65

ergab sich ein Gewinn von Fr. 191,651. 25

welcher im Interessenconto verrechnet ist (s. auch Anhang

B, Gewinn- und Verlustrechnung), und es betrug der Saldo

der restirenden Titel Fr. 2,723,717. —
s

Hiezu kam im Berichtsjahr :

1 Obligation der Gemeinde Enge d. d. 21. Dezember 1884 „ 20,000. —

Fr. 2,743,717. —
und es gingen dagegen aus:

1) durch Abtretung eines Schuldbriefes an die Pensions¬

und Hülfskasse Fr. 30,000. —' /
2) durch Abtretung von 3 Obligationen der Nordostbahn „ 3,010. —

Übertrag Fr. 33,010. - Fr. 2,743,717. —
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Dorm als aueb naol: dom neuen Lebsma als ^Rselinung über <Iio Verwendungen SU kausweeksn und aus Mbengssobäkte"

beigskügt. Das Detail der àsgaben und Dinnabmen kolgt als Beilage. Dis R a p > t a I r e o b n u n g sobmiogt siel»

im ^Vosentliobsn dem neuen Lolioina an, veil auk àer Dingangsbilans vein l. Januar 1834 berubend, und (las Räm-

liebe gilt von der Dauptbilans kür 31. December 1884. Der letstern ist als Beilage sin Ausweis über

die diversen Debitoren und Xreditorsn beigegeben. Ds kolken die keobnungsn über die Lpesialkonds und über

die Rebengesobäkte (Dampksobilks eto.) und sum Lobluss als àbang die öotriebsrsobnung nebst

O o winn - und Vorlustreobnnng naob dem neuen Lebsma.

Vdr glauben damit sowobl die Vorgloiebung init krübsren als aueb die Anknüpfung an spätere ltoobnungon

binlängliob srmögliobt su baben und uns noeb auk wenige Drläuterungsn su einigen Lilansposten und wesentliobsn

Autationen besobränksn su dürksn.

Bilans vom 31. December 1384. (Debitoren.)

Verkügkare Nittel.
1. R a s s a, ^Veobsol und Bankgutbaben umkassen:

a) Rassenbestand einsobliesslieb Obskgutbaben bei drei Bankinstituten von

^üriob und Basel

ö) ^ s o b s o l p o r t s kg u i I l s danuar bis Närs 1885 källig

Dr. 1,016,114. 17

„ 5,419,71g. 06

Dr. 6,435,833. 23

Dm diesen Betrag nutzbringender su veiuvortlivn, baben wir mit Drmäobtigung des Vsrwaltungsratbs das 4^/2 ^/a

6 Uillionsn L.nleibon vom 16. ^pril 1373 auk den 15. Oktober 1885 sur Rlloksablung gekündigt.

2. Vkertbsobriktsn:

Digono ^Vsrtbpapiers betrugen laut Bilans vom 31. Desember 1883 Dr. 2,814,172. 65

davon wurde der Rest der Oottbardbabnobligationen (270 Ltüek

su Dr. 1000) im Leriebts)abr vsrkaukt, der Drlös I(otrug Dr. 282,106. 90

naob ^,bsug des öuebsaldo von 90,455. 65 „ 90,455. 65

ergab sieb ein Oswinn von Dr. 191,651. 25

weleber im Intsressenoonto verreobnet ist (s. aueb àbang
B, Oewinn- und Verlustrevbnung), und es betrug der Laldo

der restironden lkitel Dr. 2,723,717. —

Ilissu kam im Lsriobts)abr!

1 Obligation der Oemeindo Dngo d. d. 21. Desember 1884 „ 20,000. —

Dr. 2,743,717. —
und es gingen dagegen aus:

1) durob Abtretung eines Zobuldbriskes an die Donsions-

und Blllkskasse Dr. 30,000. — /
2) durob Abtretung von 3 Obligationen der Rordostbabn „ 3,010. —

Übertrag Dr. 33,01». - Dr. 2,743,717. —
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Übertrag Fr. 33,010.— Fr. 2,743,717. -
3) durch Abzahlung von Schuldbriefen und Schuldbriefresten „ 34,764. 50

4) durch Einlösung: a) einer übernommenen Obligation der

Nordostbahn vom Subventionsdarleihen

der linksufrigen Seebahn, fällig 15.

Januar 1884 300,000. —

b) 114 Obligationen des Anleihens der

linksufrigen Gemeinden zu Fr. 1000,

zuzüglich laufenden Zins, fällig 15.

Januar 1884 „ 115,282. 50

c) 733 Obligationen der Nordostbahn, auf

31. Januar 1884 gekündet zu Fr. 1000 „ 733,000. —

d) 347 Obligationen der Nordostbahn, auf

15. April 1884 gekündet, zu Fr. 1000 „ 347,000. — 1,563,057. —

Bestand am 31. Dezember 1884 Fr. 1,180,660.—
der wie folgt ausgewiesen wird :

4 Schuldbriefe auf Liegenschaften Fr. 110,,140. —
1 Obligation der Gemeinde Enge 1) 20, 1doo

1034 Obligationen der Eisenbahnunternehmung Ziirich-Zug-Luzern zu Fr. 500 V 517, 1©oo

60 Obligationen der Bischofzellerbahn von Fr. 1000 zu 95 °/o n 57, 1©oo

1 Gutschein der Stadt Zürich auf die rechtsufrige Zürichseebahn V 20. —
333 Nordostbahnobligationen, 41/2°/o zu Fr. 1000, auf 15. Oktober 1885 gekündet r> 333, 1©oo

115 Nordostbahnobligationen, 4°/o zu Fr. 500, rückzahlbar 1890 zu 96°/o V 55, 1©o<M

74 Nordostbahnobligationen, 4°/o zu Fr. 1000, rückzahlbar 1892 zu 95°/o n 70, 1doCO

18 Nordostbahnobligationen, 41/2°/o zu Fr. 1000, als Kaution deponirt V 18, 1doo

wie oben Fr. 1,180,,660. -
3. Entbehrliche Liegenschaften:

Yom Liegenschaftenconto der Nordostbahn sind 8 Parzellen um Fr. 7,423. 30 Cts. verkauft worden

mit einem Gewinn über den Inventarwerth von Fr. 836. 80 Cts. Die Korrentrechnung dieses Conto

zeigt an Einnahmen für Miethzinse etc Fr. 30,287. 56

und an Ausgaben für Reparaturen, Steuern, Wasserkonsum, Passivzinsen etc. „ 7,080. 18

somit einen V orschlag von

welche nebst obigem Mehrerlös von

zusammen mit

Fr. 23,207. 38

V 836. 80

Fr. 24,044. 18

an den übrigen Objekten der Rechnung abgeschrieben wurden, wonach der Inventarwerth mit Ende 1884 sich noch

auf Fr. 1,122,883. 08 Cts. belauft.

Vom Liegenschaftenconto Enge (Villenquartier) sind im Berichtsjahr keine Bauplätze verkauft

worden. Dagegen ist nach mehrjährigen Verhandlungen das Strassengehiet von der Gemeinde Enge über-

4
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Übertrag Or. 33,010. — ?r. 2,743,717. -
3) dureb ^bsablung van Lebuldbrieken und Lebuldbriekrssten 34,764. 50

4) dureb Oinlösung: «) einer übernommenen Obligation der

Oordostbabn vom Lubventionsdarleilien

der linksukrigsn Lsebabn, källig 15.

danuar 1884 ^ 300,000. —

ö) 114 Obligationen des ^visitions der

linksukrigon Oemeinden ^u Or. 1000,

?n^llgliob laukenden ^ins, ksllig 15.

danuar 1884 „ 115,282. 50

c) 733 Obligationen der Oordostbabn, auk

31. danusr 1834 gekündet ?u Or. 1000 733,000. —

Ä) 347 Obligationen derUordostbabn, auk

15. ^pril 1384 gekündet, ?u Or. 1000 „ 347,000.— ^ 1,563,057.—

Desta n d ain 31. December 1884 Or. 1,180,660. —
der wie kolgt ausgewiesen wird:

4 Febuldbrieks auk Diegsnsoliaktsn Or. 110,,140. —
1 Obligation der Oeineinde Onge 2(4,000. —
1034 Obligationen der Oisenbabnuntsrnebmung ^ilriob-^ug-Duziern ?u Or. 500 517,,000. —

60 Obligationen der Risobokssllerbabn von Or. 1000 ?.u 95 ^/o 11
57.,000. —

1 Outsebein der Ltadt ?üriob auk die reebtsukrige ^üriobseebakn II 20. —
333 Hordostbabvobligationen, 4 ?:u Or. 1000, auk 15. Oktober 1385 gekündet II 333,000. —

115 Oordostbabnobligationen, 4^/g s:u Or. 500, rüoksablbar 1890 ^u 96^/o 55,>200. —
74 Oordostbabnobligationon, 4^/g üu Or. 1000, rüok^ablbar 1892 ^u 95^/o 70,>300. —
13 Oordvstbalmobligationen, 41/2^/0 üu Or. 1000, als Kaution deponirt 11 18,,000. —

wie oben Or. 1,130,.660. -
3. Ontbekrliobs Diegsnsobakten:

Vom Diegsnsobakteneonto äen Rordostbabn sind 3 Oar^ellen um Or. 7,423. 30 Ots. verkauft worden

mit einöin Oswinn über den Inventarwertb von Or. 836. 80 Ots. Die Oorrsntreobnung dieses Oonto

2sigt an Oinnakmsn kür Uietböinse ete Or. 30,237. 56

und an Ausgaben kür Reparaturen, Lteuern, IVasserkonsum, Oassiv^insen ete. „ 7,080. 18

somit einen V orseblag von

welebs nebst obigem Nsbrerlös von

Zusammen mit

Or. 23,207. 38

N 836. 80

Or. 24,044. 18

an den übrigen Objekten der Reebnung abgesebrisben wurden, wonaeli der Invsntarwsrtb mit Onde 1334 sieb novb

auk Or. 1,122,333. 03 Ots. belaukt.

Vom Diogsnsobaktonoonto Onge (Villsnizuartier) sind im Rsriolitajabr keine Rauplätse vsrkaukt

worden. Dagegen ist naob mebrjäbrigen Verbandlungen das Ktrassengsbist von der Osmeinde Ongs über-

4
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nommen worden, allerdings nur um den Kaufpreis von Fr. 40,000, welcher ungefähr dem Werthe der Wasser- und

Gasleitungen entspricht. Die Hälfte dieses Erlöses erscheint als Obligation der Gemeinde Enge unter den

Werthschriften. Dagegen wird sich die Correntrechnung künftig etwas günstiger gestalten. Im Berichtsjahr betrugen

Der Saldo dieses Conto reduzirt sich damit von Fr. 404,577.47 Cts. auf Fr. 385,521.51 Cts.

5. Yon den diversen Debitoren heben wir blos den Posten 1, Unvollendete Bauobjekte,
hervor, weil derselbe zum ersten Mal in der Bilanz erscheint. Gemäss einem Kreisschreiben des Bundesrathes sollen

die Bahnen je vor Abschluss ihrer Rechnungen ein Verzeichniss derjenigen Bauobjekte eingeben, welche sie dem

Bauconto zu belasten gedenken, und bei diesem Anlass ist uns bemerkt worden, dass à Conto-Zahlungen für

unvollendete Objekte so lange nicht auf Bauconto getragen werden dürfen, bis eine Schlussrechnung darüber vorhanden

sei. In der Zwischenzeit sollen sie auf einem besondern Conto vorgemerkt werden.

Die Passiven der Bilanz geben uns zunächst zu Bemerkungen Anlass betreffend IV. Spezialfonds.

Bisher bestanden für die Gemeinschaftsbahnen Bötzbergbahn und Aargauische Südbahn
«

keine eigenen Erneuerungsfonds. Die beiden Eigenthümerinnen Centraibahn und Nordostbahn bestritten die

Erneuerung des Oberbaues aus den Betriebsergebnissen. Die Nordostbahn hatte zwar schon im Regulativ von 1881

für diese Bahnen eine Einlage in ihren Erneuerungsfond vorgesehen und solche Einlagen alljährlich auch gemacht,

allein bis im Berichtsjahr hatte der letztere keine daherigen Ausgaben zu bestreiten. Erst als diese Erneuerungsausgaben

grössere Dimensionen anzunehmen anfingen, regte die Centraibahn, auf deren Wunsch s. Z. von Anlegung besonderer

Erneuerungsfonds für die Gemeinschaftsbahnen Umgang genommen worden, die Errichtung solcher Fonds wieder an,

gestützt auf die ursprünglichen Gemeinschaftsverträge, welche bereits Bestimmungen darüber enthielten. Die Nordostbahn

hatte keinen Grund, sich der Anregung zu widersetzen, und es kam die Vereinbarung eines Regulativs zu

Stande, welches für jede der beiden Bahnen die Errichtung eines eigenen Erneuerungsfonds und deren Speisung

im Verhältniss der Betriebsleistungen nach bestimmten Ansätzen stipulirte. Wenn die wirklichen Ausgaben für

Oberbauerneuerung diese Einlagen übersteigen, so ist die Differenz jeweilen von beiden Bahngesellschaften zur

Hälfte zu tragen, ein Fall, der schon im Berichtsjahr eingetreten ist.

Wir haben diesen Bericht über die Erneuerungsfonds der Gemeinschaftsbahnen vorausgehen lassen, um die

Mittheilung von der stattgefundenen Revision des Regulativs für den Erneuerungsfond der
Nordostbahn daran zu knüpfen. Dieses Regulativ vom Jahre 1881 machte einen Unterschied zwischen

Einzelnauswechslung von Schienen und Schwellen und zwischen dem Umbau ganzer Strecken. Nur die Ausgaben für letztere

wurden dem Erneuerungsfond entnommen, während die Einzelnauswechslung der Betriebsrechnung zur Last fiel.

Diesem Umstand war auch das rasche Anwachsen des Fonds zuzuschreiben. Für die Erneuerung des Oberbaues

der Gemeinschaftsbahnen aber war durch den Vertrag von 1874 bestimmt, dass die Lieferung des Materials der

Gemeinschaft obliege, und das neue Regulativ für diese Bahnen legte demgemäss auch die Materiallieferung den

Erneuerungsfonds auf.

Bei der durch Art. 6 des Regulativs der Nordostbahn von 1881 vorgeschriebenen Revision desselben trat nun

die Frage auf, ob nicht das nämliche Prinzip auch hier in Anwendung zu bringen sei, und es wurde dieselbe schon

die Ausgaben

die Einnahmen

Fr. 3,084. 08

- 1,196. —

also Mehrausgabe Fr. 1,888. 08

wovon die Hälfte der Nordostbahn auffällt mit Fr. 944. 04
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nommon worden, allerdings nur um äsn Kaufpreis vor, Or. 46,666, Wölebsr ungizkäbr dem Vsrtbs der Ausser- UN6

Oasleitungen sntspriebt. Ois llälkts dieses Orlöses srsebeint als Obligation der Osmeinds Ongo unter den XVsrtli-

sebrikten. Dagegen wirb sieb die Oorrsntrseknuog künftig etwas günstiger gestalten. Im Reriebtsjabr betrugen

Osr saldo dieses Oonto rsdu^irt sieb damit von Or. 464,577.47 Ot». auk Or. 385,521.51 Ots.

5. Von àsn diversen Debitoren beben wir blos äsn Dosten 1, Ilnvollenästs Rauobjekto,
bsrvor, veil derselbe 2vm ersten Nal in äer Rllan^ srsobsint. Oemäss einem Rreissebreibsn äes Rundesratbss sollen

die Rabnsn je vor ^bsobluss ibrsr keebnungsn ein Ver^eiebniss derjenigen Rauobjekts eingeben, wsleke sie dem

Laueonto 2U belasten gedenken, und bei diesem àlass ist uns bemerkt worden, dass à Oonto-lîablungsn kör

unvollendete Objekts so lange niebt auk Rauoonto getragen werden darken, bis sine seblussreebnung darüber vorbanden

sei. In der ?wisoben2oit sollen sie auk einem besondern Oonto vorgemerkt werden.

Die Oassiven der Oilan? geben uns 2unäobst üu IZemerkungen àlass betrslksnd IV. special-
k o nds. Lisbsr bestanden kür die Osmeinsebaktsbabnen Röt^bsrgbabn und ^argauisvbs Lüdbabn
keine eigenen Ornsuerungskonds. Die beiden lüigentbümerinnen Osntralbabn und Hordostbabn bestrittsn die

Ornsuerung des Oberbaues aus den Retriebsergebnissen. Die Rordostbabn batte 2war sobon im Regulativ von 1331

kür diese Rabnsn eins Olinlage in ibren Orosuerungskond vorgessben und solebe Oinlagen alljäbrlieb auob gemaobt,

allein bis im Reriebtsjabr batte der letztere keine daberigen Ausgaben 2u bestreitsn. Ilrst als diese Ornouerungsausgaben

grössere Dimensionen anziunsbmen aniingsn, regte die Osntralbabn, auk deren IVuoseb s. 2. von Anlegung besonderer

Ornousrungskonds kür die Osmeinsebaktsbabnen Umgang genommen worden, die Orriebtung solober Oonds wieder an,

gestützt auk die ursprünglivben Osmeinsebaktsverträge, weleke bereits Rsstimmuugen darüber entbleiten. Die Hordost-

babn batts keinen Orund, sieb der Anregung 2U widersetzen, und es kam die Vereinbarung eines Regulativs 2U

stands, welekss kür jede der beiden Rabnsn die Orriebtung eines eigenen Ornsuerungskonds und deren spsisung

im Verbältniss der Letriebsleistungsn naob bestimmten àsàen stipulirte. IVenn die wirkliobsn Ausgaben kür

Oberbauernsuerung diese Oinlagen übersteigen, so ist die Dilksren? jeweilen von beiden Labngsssllsobaktsn /ur
Ilälkte üu tragen, sin Dali, der sebon im Reriebtsjabr eingetreten ist.

V7ir baben diesen Reriobt über die Ornsuerungskonds der Oomsinsebaktsbaknöll vorausgsben lassen, um die

àlittbeilung von der stattgskundenöll Revision dos Regulativs kür den Ornsuerungskond der
Hordostbabn daran üu knüpfen. Dieses Regulativ vom dabrs 1331 maobts einen Ilntersobisd /.wiseben Ringeln-

ausweobslung von sebienen und sobwsllsn und 2wisebsn dem Umbau ganzer streeken. Hur die Ausgaben kür letztere

wurden dem Ornsuerungskond entnommen, wübrsnd die Oin^elnausweebslung der Letriebsreebnung üur Rast Lei.

Diesem Umstand war aueb das rasebs Vnwaobsen des bonds 2U2usebrsiben. Oür die Ornsusrung des Oberbaues

der Oemsinsebaktsbabneu aber war dureb den Vertrag von 1874 bestimmt, dass die Riekerung des Materials der

Oomsinsebakt obliege, und das neue Regulativ kür diese Rabnen legte demgemäss auob die Idatsrialliekerung den

Ornsuerungskonds auk.

Rei der dureb àt. 6 des Regulativs der Mrdostbabn von 1331 vorgesobriebsnen Revision desselben trat nun

dis Orage auk, ob niebt das nämliebe Orin/ip aueb bier in Anwendung 2U bringen sei, und es wurde dieselbe sebon

die Ausgaben

die Oinnabmen

Or. 3,684. 63

1.196.-

also Nsbrausgabs Or. 1,338. 68

wovon die Ilälkte der lüordostbabn aukkällt mit Or. 944. 64
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der Übereinstimmung mit dem Regulativ der Gemeinschaftsbahnen wegen, aber auch um der leichteren Vergleichung
mit andern Unternehmungen willen bejahend entschieden. Das nämliche Prinzip der Lieferung des Materials zu

Lasten des Erneuerungsfonds wurde auch für das Rollmaterial durchgreifender als früher in Anwendung gebracht

und überdies dem Yerwaltungsrath die Kompetenz eingeräumt, für aussergewöhnliche Abschreibungen oder für die

Kosten neuer technischer Einrichtungen den Erneuerungsfond in Anspruch zu nehmen. Das System der Einlagen
im Verhältniss der Betriebsleistungen wurde, immerhin unter Erhöhung einzelner Ansätze, beibehalten. Nach diesem

neuen Regulativ vom Jahre 1884 ist nun die Rechnung des Erneuerungsfonds für das Berichtjahr aufgestellt, aus

welcher sich ergibt, dass derselbe im Rechnungsjahr nur um Fr. 348,629. 56 Cts. zugenommen hat.

Die übrigen Spezialfonds : Yersicherungsfond gegen Transportgefahren und Unfall-
versicherungsfond werden gemäss Art. 8 und 9 der neuen Statuten vom laufenden Jahr an zu einem

gemeinsamen Versicherungsfond vereinigt werden.

Schliesslich veranlasst uns der Passivposten der Bilanz unter III. Schwebende Schulden, 5. Noch
nicht bezahlte Dividenden pro 1880/83 auf das Prioritätsaktienkapital, von Fr. 2,790,914.50 Cts., zu

einer Erläuterung.

Das Urtheil des zürcherischen Obergerichts in Sachen der Schweizerischen Nordostbahn

gegen die Gesellschaft für Begründung einer rechtsufrigen Zürichseebahn betreffend Dividendenauszahlung vom

30. Dezember 1884 erörterte in seinen Entscheidungsgründen auch die Bedeutung des obigen Passivpostens, indem

das Gericht annahm, es haben dadurch Forderungsrechte nur für den Fall geschaffen werden wollen, dass der

Absonderung dieser Dividendensumme aus dem Vermögen der Gesellschaft kein rechtliches Hinderniss entgegenstehe,

und daraus den Schluss zog, die stattgefundene Gutschrift müsse in der angedeuteten Weise erläutert beziehungsweise

modifizirt werden. Es wurde zu dem Ende vorgeschlagen, der bisherigen Bilanzrubrik einen andern Namen zu

geben, z. B. „Reserve behufs Auszahlung früherer Dividenden an die Prioritätsaktionäre."

Dieser Vorschlag scheint in einigen Kreisen von Prioritätsaktionären etwas beunruhigt zu haben, wenigstens

gingen uns Anfragen darüber zu, wie sich die Verwaltung zu dieser Ansicht des Gerichtes stelle. Wir haben davon

Anlass genommen, die Frage unserm Verwaltungsrathe zu unterbreiten, indem wir erklärten, die Gutschrift der

Prioritätsdividenden nie so aufgefasst zu haben, dass dadurch ein Forderungsrecht an die Gesellschaft in gleichen
Rechten z. B. mit den Obligationen begründet werde; wir hätten aber für nothwendig erachtet, das Verhältniss von

Stammaktionären und Prioritätsaktionären zu regeln für die Zeit, da der Auszahlung der

rückständigen Dividenden kein rechtliches Hinderniss mehr entgegenstehe, damit dannzumal kein Zweifel über die

betreffenden Summen walten könne. Insofern also theilten wir die Ansicht des Gerichtes ; dagegen hatten wir Bedenken,

den Titel des betreffenden Bilanzpostens zu ändern, weil der vorgeschlagene Ausdruck, „Reserve für Zahlung früherer

Dividenden," der Buchung einen ganz andern Sinn unterlegen würde. Jetzt bedeutet dieselbe einen ganz bestimmten

Betrag, welcher den Prioritäten als Dividende für genau bezeichnete Jahre zukommen mus3, sobald die Hindernisse

verschwinden, welche der Zahlung entgegenstehen. Der Ausdruck „Reserve" ist unbestimmt; eine Reserve kann man

nach Belieben verwenden oder nicht verwenden, und solche Unklarheit sollte vermieden werden.

Der Verwaltungsrath ist unserer Ansicht vollständig beigetreten und der Titel des Bilanzpostens ist
unverändert geblieben.
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dsr Übereinstimmung mit dem Regulativ der Osmsinsobaktsbabnen wegen, aber auek um der leioktoren Vsrglsiobuog
mit andern Dnternebmungen milieu bs^jabend entsobieden. vas nämlioke Rrinxip der Inskerung des àteiials xu

Gaston des Lrneuerungskonds wurde auob kür das Rollmatsrial durobgreiksnder als krübsr in .Anwendung gebraobt

und Überdies dem Verwaltungsratb die Lompstsnx eingeräumt, kür aussergewöbnliobe ^bsolireibungen oder kür dis

Losten nouer teebn isolier Rinriebtungon den Lrneuerungskond in ^nsprueb xu nebmen. Das Lvstom der Linlagon
im Verbältniss der Betriebsleistungen wurde, immerinn unter Lrböbung einzelner ^nsätxs, beibebaltev. Laeb diesem

neuen Regulativ vom dakrs 1834 ist nun die Rsobnung des Lrneusruvgskonds kür das Leriebtjabr ausgestellt, nus

wslobsr sieir ergibt, dass derselbe im ReobnungsMkr nur um lkr. 348,629. 56 tits. xugonomwen bât.

Oie übrigen Kpexialkonds: Versioberungskond gegen /liiansportgskabren und Dnkail-
versioberungskond werden gemäss ^rt. 8 und 9 der neuen Ltatuten vom lâukonden dabr an xu einem

gemeinsamen Versioberungskond vereinigt werden.

Koblisssliob veranlasst uns der Rassivposten dsr Lilanx unter III. Kobwobonde 8 obulden, 5. Loob
niobt bexablte Dividenden pro 1889/83 auk das Rrioritätsaktienkapital, von Rr. 2,799,914.59 (its., xu

einer Lrläuteruog.

Das Drtbeil des xllroborisobsn Obergerivbts in Kaoben der Kobweixorisobsn Lordostbabn

gegen die Oessllsobakt kür Begründung einer reobtsukrigon ^üriobseebabn botrekkend Dividendenausxablung vom

39. December 1884 erörterte in seinen Lntsobeidungsgründen auob die Bedeutung des obigen Rassivpostsns, indem

das Oeriobt annabm, es babsn dadurob Lordorungsreobte nur kür den Lall gesobatken werden wollen, dass dsr

Absonderung dieser Dividondensumme uns dem Vermögen der Oesellsobakt kein reebtliebes Hindernis» entgegenstebs,

und daraus den Kokluss xog, die stattgekundens Outsobrikt müsse in dsr angedeuteten Weise erläutert bexiebungsweise

modilixirt werden. Ls wurde xu dem Lude vorgssoklagen, der bisberigen öilanxrubrik einen andern Lamen xu

geben, x. L. „Reserve bobuks ^àusxablung krüborer Dividenden an die Rrioritätsaktionäre."

Dieser Vorseblag soboint in einigen Lreisen von Rrioritätsaktionären etwas beunrubigt xu babsn, wenigsten«

gingen uns Anfragen darüber xu, wie sieb die Verwaltung xu dieser ^nsiobt des Osriobtes stelle. Wir baben davon

àlass genommen, die Lrage unserm Verwaltungsratbo xu unterbreiten, indem wir erklärten, die Outsobrikt der

Brioritätsdividsndsn nie so aukgskasst xu babsn, dass dadureb ein Lorderungsreobt an die Oesellsobakt in glsioben

keobten x. B. mit den Obligationen begründet werde; wir batten aber kür notbwendig eraebtst, das Vsrbältniss von

Ktammaktionäron und Rrioritätsaktionären xu regeln kür die ^eit, da der àsxablung der rüok-

ständigen Dividenden kein reebtliebes Hindernis» mobr entgegenstebs, damit dannxuwal kein ^weikel über die betrsk-

kenden Kummen walten könne. Insofern also tbeilten wir die àsiobt des 0erlebtes; dagegen batten wir Bedenken,

den d'itel des betrelkendsn öilanxpostsos xu ändern, weil der vorgesoblagens Ausdruck, „Reserve kür Gablung krübersr

Dividenden/ der Buobung einen gaux andern Kinn unterlegen würde. .Istxt bedeutet dieselbe einen ganx bestimmten

Betrag, wsleber den Brioritäten als Dividende kür genau bexeiobneto dabrs xukown>en muss, sobald die Hindernisse

versobwinden, welebe der Gablung entgegenstellen. Der àsdruok „Reserve" ist unbestimmt; eine Reserve kaun man

naeb Belieben verwenden oder niobt verwenden, und solobe Dnklarbsit sollte vermieden werden.

Der Verwaltungsratb ist unserer Lnsiobt vollständig beigetreten und der 4itvl des Lilanxpostsns ist
unverändert geblieben.
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